
Kundeninformation zum 

Anlegerschutz– und 

Funktionsverbesserungsgesetz 

Disclaimer: Die dargestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie beruhen auf Analysen und Marktberichten Dritter. Allein durch die Zusendung dieser 

Informationen kommt zwischen dem Nutzer und dem Anbieter kein Vertragsverhältnis zustande. Der Anbieter übernimmt keine Gewähr dafür, dass Inhalt, Richtigkeit und Vollständig-

keit der dargestellten Informationen für die konkreten Bedürfnisse des Nutzers passend und richtig sind. Die Haftung des Anbieters für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausge-

schlossen. (Quelle: Eigene Recherche).  

Mit dem Anlegerschutz- und Funktions-

verbesserungsgesetz vom 05. April 

2011 sind Finanzdienstleistungsunter-

nehmen ab dem 01. Juli 2011 verpflich-

tet, Ihnen im Falle einer Anlagebera-

tung, die eine Kaufempfehlung für Fi-

nanzinstrumente enthält, rechtzeitig vor 

dem Abschluss des entsprechenden Ge-

schäfts ein kurzes und leicht verständli-

ches Produktinformationsblatt über das 

relevante Finanzinstrument zur Verfü-

gung zu stellen. Bei diesem handelt es 

sich entweder um das jeweilige 

„Produktinformationsblatt über Finan-

zinstrumente nach Wertpapierhandels-

gesetz“ oder im Fall eines Investment-

fonds um die jeweiligen „Wesentlichen 

Anlageinformationen“. 

 

Das Produktinformationsblatt enthält 

wesentliche Angaben zu dem jeweiligen 

Finanzinstrument, insbesondere Anga-

ben zu der Funktionsweise und den Ri-

siken, die Sie nach der Vorstellung des 

Gesetzgebers zur Kenntnis nehmen soll-

ten, bevor Sie Ihre Anlageentscheidung 

treffen. 

 

Entsprechend der neuen gesetzlichen 

Anforderung werde ich sowohl bei ei-

ner persönlichen Beratung als auch bei 

einer telefonischen Beratung sicherstel-

len, dass Ihnen das Produktinformati-

onsblatt rechtzeitig vor Ordererteilung 

zur Verfügung steht. 

 

Denn erst nach der Möglichkeit zur 

Kenntnisnahme des jeweiligen Produk-

tinformationsblattes Ihrerseits darf ich 

Ihre entsprechende Order entgegenneh-

men. 

 

Gerne stelle ich Ihnen vor der Beratung 

das entsprechende Produktinformations-

blatt physisch oder elektronisch zur Ver-

fügung, um Ihnen eine kurzfristige Kennt-

nisnahme zu ermöglichen.  
 

Ich bitte Sie um Ihr Verständnis für die im 

Zusammenhang mit den Änderungen bei 

Ihnen eventuell entstehenden Unannehm-

lichkeiten.  

 

 

Selbstverständlich beantworte ich gerne 

Ihre weiteren Fragen zum neuen Produk-

tinformationsblatt sowie zu den damit ver-

bundenen Veränderungen. 
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